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 Veröffentlicht am 11.09.1980

Norm

StPO §263 B

Rechtssatz

Ein Verfolgungsantrag wegen einer Tat, die von der Anklage ursprünglich einem anderen Mitbeschuldigten zur Last

gelegt wird, kann auch eventualiter für den Fall gestellt werden, daß jener dieser Tat nicht für schuldig befunden

werden sollte.
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